
c37t%

1108 No. 25

beantwortet Äber Tatsachen, die er selbst wahrgenommen hat, so
ist er Zeuge und hat nur ZeugengebÄhren zu beanspruchen, und
zwar gilt das auch in dem Falle, wenn er die Wahrnehmungen,
Äber die er aussagt, nur deshalb gemacht hat, weil ihm eine be-
sondere sachverstÅndige Kenntnis, nÅmlich eben die Årztliche
Kenntnis, innewohnt. Hat der Arzt dagegen ein Urteil abzugeben,
enthÅlt die Antwort, die er auf die Fragen des Richters gibt, ein
Gutachten, so ist er SachverstÅndiger und hat die SachverstÅndigen-
GebÄhren zu beanspruchen. GleichgÄltig ist es in dem einen wie
dem andern Falle, ob er als Zeuge oder als SachverstÅndiger ge-
laden worden ist: nicht die Ladung entscheidet, sondern der Inhalt
der Vernehmung. Ebenso unerheblich ist es, ob er den Zeugeneid
oder den SachverstÅndigeneid geleistet hat: lÅÇt ihn der Richter
einen prozessual unzulÅssigen Eid leisten, so ist das ein Versehen
des Richters, qualifiziert aber die Aussage keineswegs anders. Von
diesen GrundsÅtzen aus halte ich die Entscheidung des Oberlandes-
gerichts zu Colmar vom 29. August 1905, derzufolge ein als Sach-
verstÅndiger geladener, aber nur als Zeuge vernommener Arzt nur
ZeugengebÄhren erhÅlt, fÄr ebenso zutreffend wie diejenige des
Oberlandesgerichts zu MÄnchen vom 21. November 1907, wonach
ein als Zeuge geladener und beeideter Arzt, der Äber die ÉNaturÑ
von Verletzungen vernommen wird, deren Entstehung er nicht
wahrgenommen hat, als SachverstÅndiger anzusehen ist und die
SachverstÅndigen-GebÄhren zu beanspruchen hat. FÄr unzutreffend
halte ich dagegen eine mir dem Datum nach nicht bekannt gewor-
dene Entscheidung des Kammergerichts zu Berlin, die einem als
Zeugen geladenen, aber als SachverstÅndigen vernommenen Arzte
die SachverstÅndigen-GebÄhren versagt und dabei ausgefÄhrt hat,
es sei dem Arzte unbenommen gewesen, die Beantwortung solcher
Fragen abzulehnen, deren Beantwortung eine SachverstÅndigen-
TÅtigkeit in sich geschlossen habe. Das war dem Arzte Ö wenn
nicht ganz besondere UmstÅnde vorgelegen haben sollten Ö keines-
wegs unbenommen. Vielmehr hatte er durchaus die Pflicht, sich
als SachverstÅndiger vernehmen zu lassen, wenn nicht die beson-
deren prozessualen GrÄnde bestanden haben, die ihn von der Pflicht
der SachverstÅndigentÅtigkeit befreien. Oder verlangt das Kammer-
gericht etwa, daÇ der als Zeuge erschienene Arzt erst als Sachver-
stÅndiger neu geladen werden soll, ehe er verpflichtet ist, ein
SachverstÅndigen-Gutachten abzugeben? Ö Endlich hat das Ober-
landesgerichtt Hamm am 15. Mai 1908 entschieden, daÇ bei Er-
stattung eines gerichtlich erforderten Gutachtens Äber einen in
einer Anstalt befindlichen Patienten der das Gutachten erstattende
Anstaltsarzt ein Honorar fÄr Vorbesuche innerhalb der Anstalt
nicht beanspruchen kÜnne ($ 17, Ziffer 3 der GebÄhrenordnung fÄr
Zeugen und SachverstÅndige). Ö

Auf dem Gebiete des Privatrechts liegen mir heute zahlreiche
Entscheidungen vor, und ich beginne mit denjenigen, die die Pflicht
des Arztes zur Sorgfalt bei der Behandlung des Patienten angehen.

ZunÅchst eine Entscheidung, die vor die Augen des Lesers mit
einem Schlage die ganze Verantwortlichkeit des Årztlichen Berufes
rÄckt: wann darf der Geburtshelfer die Frucht vernichten, um
das Leben der Mutter zu retten? Das Reichsgericht hat in einem
Urteil vom 19. Dezember 1907 entschieden: mit der GefÅhrlichkeit
einer erst in Zukunft bevorstehenden Entbindung ist eine gegen-
wÅrtige Gefahr fÄr Leib und Leben der Schwangeren noch nicht
gegeben. Wenn also der Arzt wegen der GefÅhrlichkeit einer
solchen, erst zukÄnftigen Entbindung die Frucht abtÜtet, so kann
er sich wegen der Straflosigkeit einer solchen AbtÜtung nicht auf
den $ 54 des Strafgesetzbuches berufen, der die Strafbarkeit aus-
schlieÇt, wenn die strafbare Handlung in einem unverschuldeten,
auf andere Weise nicht zu beseitigenden Notstande zur Rettung
aus einer gegenwÅrtigen Gefahr fÄr Leib oder Leben des TÅters
oder eines AngehÜrigen begangen wird. Ich mÜchte aber nicht
unterlassen, nicht nur auf das Erfordernis der GegenwÅrtigkeit der
Gefahr, sondern auch auf die anderen Erfordernisse des & 54 auf-
merksam zu machen: Gefahr nur fÄr Leib oder Leben, Gefahr nur
fÄr den TÅter oder einen seiner AngehÜrigen, Unverschuldetheit
des Notstandes und UnmÜglichkeit, ihn auf andere Weise zu be-
seitigen Ö alles Requisite, die die Anwendung des $ 54, wie es
nicht anders sein kann, auf das engste einschrÅnken.

Wie weit sonst der Operateur geben dÄrfe, insbesondere wenn
ihm die ausdrÄckliche Zustimmung des Operierten zu der Operation
fehlt, ist in dieser Wochenschrift von mir wiederholt, zuletzt im
Jahrgang 1908, No. 42, erÜrtert worden. Nun hat Prof. Kahl zu
Berlin in einem Aufsatz ÉDer Arzt im StrafrechtÑ, erschienen als
Beitrag in der Festschrift zum 70. Geburtstage des Geh. SanitÅts-
rats Dr. Aschoff zu Berlin, zu dieser Frage neuerdings Stellung
genommen. Prof. Kahl gehÜrt zu den angesehensten Rechts-
lehrern nicht nur der Berliner UniversitÅt, sondern Deutschlands
Äberhaupt, und was er schreibt, hat Anspruch auf Beachtung bei
allen Juristen. Wenn er aber dem Rechte des Operateurs weite
Grenzen steckt, viel weitere, als es in der Regel die Praxis der

Gerichte tut, so bin ich zwar keineswegs gewillt, seinen AusfÄh-
rungen vom Standpunkte der juristischen Wissenschaft zu wider-
sprechen. Aber dem Arzte muÇ ich dennoch raten, sich zur Be-
wahrung vor Schaden tunlichst an die engeren GrundsÅtze zu halten,
die die Gerichte bei ihren Entscheidungen anwenden: ob Kahls
geistvolle AusfÄhrungen in der Praxis sich durchsetzen werden, ist
nicht sicher, und bis sie es getan haben, liegt die Gefahr vor, daÇ
der Streit um sie auf dem RÄcken des Operateurs ausgetragen wer-
den kÜnnte.

DaÇ Schreibfehler bei der Ordination von Rezepten von dem
ordinierenden Arzte vertreten werden mÄssen, ist selbstverstÅnd-
lich; ein Urteil des Landgerichts zu Kempten, das einen Arzt wegen
fahrlÅssiger TÜtung verurteilte, weil er Morphium in zehnfach stÅr-
kerer Dosis verschrieben, als er es beabsichtigt hatte, und weil er
dadurch den Tod der Patientin herbeigefÄhrt hatte, bedarf also
keiner weiteren ErÜrterung. Dagegen mag aber auch ein Urteil
des Reichsgerichts vom 28. Februar 1908 erwÅhnt werden, das
einen Arzt von der Anklage der fahrlÅssigen KÜrperverletzung frei-
sprach, weil es ihm nicht als Verschulden angerechnet werden
konnte, daÇ er die besondere Idiosynkrasie des Patienten gegen
Krotonsalbe nicht gekannt hatte. Zu denken gibt ferner eine Klage,
die der Vater eines SchÄlers gegen den Fiskus anstrengte mit der
Behauptung, sein Sohn sei in der Schule durch MitschÄler mit einer
Hautkrankheit angesteckt, und es sei Pflicht des von dem Fiskus
angestellten Schularztes gewesen, die zuerst erkrankten MitschÄler
aus der Schule zu entfernen. Die Klage, von der ich NÅheres nicht
angeben kann, ist abgewiesen worden Ö von Rechts wegen nach
meiner Meinung. Aber sie beweist, welche Vorstellungen im Pu-
blikum von dem Umfange der Haftbarkeit des Arztes vorhanden
sind, und man mÜchte den SchulÅrzten raten, sich von der sie an-
stellenden BehÜrde eine ihre Pflichten scharf abgrenzende Ge-
schÅftsanweisung geben zu lassen, damit sie nicht etwa selbst mit
solch unsubstanziierten Klagen behelligt werden.

SchlieÇlich ist in diesem Zusammenhang ein Aufsatz des Ober-
landesgerichtsrats Stichling zu Jena in der Deutschen Juristen-
zeitung vom 15. April 1909 zu erwÅhnen, der die Frage erÜrtert,
wie weit der Arzt verpflichtet ist, seinen Patienten Zeugnisse
auszustellen. Stichling bejaht diese Pflicht, soweit wenigstens
die Patienten selbst oder ihre Erben in Frage kommen, und ich
muÇ mich seinen AusfÄhrungen anschlieÇen, verweise aber im Äbri-
gen die Interessenten auf den Aufsatz selbst.

Zur Frage, ob SpezialÅrzte oder sonst besonders qualifizierte
Aerzte, AutoritÅten und Professoren bei der Liquidation des Ho-
norars an die SÅtze der GebÄhrenordnungen gebunden sind oder
darÄber auch ohne Vereinbarung mit ihren Patienten hinausgehen
dÄrfen, ist ein Aufsatz in den ÉAerztlichen RechtsfragenÑ, Beilage
zu No. 12 der Berliner Aerzte-Korrespondenz von 1909 erschienen,
der zahlreiche darÄber ergangene gerichtliche Entscheidungen zu-
sammenstellt. Die Entscheidungen beantworten die Frage ver-
schieden, indessen darf man wohl sagen, daÇ allmÅhlich immer
mehr die Meinung sich durchsetzt, daÇ alle Aerzte ohne Ausnahme
mangels besonderer Vereinbarung mit den Patienten an die Taxe
gebunden sind. Ich halte diese Meinung fÄr allein richtig und ver-
weise deswegen auf meine AusfÄhrungen-in No. 24 dieser Wochen-
schrift, Jahrgang 1905.

Hier ist ferner ein Urteil des Reichsgerichts vom 15. Dezember
1908 zu erwÅhnen, das die Deutsche Juristenzeitung vom 1. MÅrz
1909 wiedergibt: Ein Kassenarzt war bis zum Ende des Jahres 1908
mit einem garantierten Minimaleinkommen von 6000 M jÅhrlich
angestellt worden. Vom 1. Januar 1904 ab wurde er auf Anweisung
der AufsichtsbehÜrde von der Krankenkasse entlassen. Auf seine
Klage wurde die Kasse zur Zahlung eines Betrages verurteilt, der
sich ergibt, wenn man nicht 6000, sondern 9000 M mit der Anzahl
der Jahre von 1904 bis 1908 multipliziert; denn, fÄhrt das Reichs-
gericht aus, der Arzt habe nicht nur Anspruch auf das garantierte
Minimaleinkommen, sondern auch auf dasjenige, was er darÄber
hinaus nach dem gewÜhnlichen Laufe der Dinge auf dem ihm ein-
gerÅumten Arbeitsfeld habe erwerben kÜnnen. Ich will dabei be-
merken, daÇ mir weiteres von dem Fall nicht bekannt ist, als was
ich hier referiere, daÇ ich aber vermute, daÇ sein Tatbestand be-
sondere Merkmale gehabt haben wird, die nicht in jedem sonst
Åhnlichen Falle vorzuliegen brauchen.

Ich schlieÇe diesen Abschnitt mit drei Urteilen aus der Kassen-
praxis, Als von 48 Aerzten einer Krankenkasse 38 ausgeschieden
waren, legten die Äbrig bleibenden zehn die TÅtigkeit fÄr die
Krankenkasse ebenfalls nieder, weil sie in der nun fÄr sie vor-
handenen Ueberlastung mit Arbeit einen wichtigen Grund im Sinne
des $ 626 BGB. zur alsbaldigen AuflÜsung des DienstverhÅltnisses
erblicken zu kÜnnen glaubten. Sie sind in allen Instanzen (Urteil
des Reichsgerichts vom 12. Februar 1907) mit dieser Auffassung
zurÄckgewiesen worden. Eine andere Krankenkasse schloÇ, als die
am Orte ansÅssigen Aerzte sich nicht mit ihr einigen wollten, mit


